




Zu GZ: 2025-0.133.243 

§4 

Besondere Förderungsbedingungen 

Der Förderungsbetrag ist wie folgt zu verwenden: EUR 103.500,00 für die ambulante 

Einrichtung Point und EUR 37.900,00 für die ambulante Einrichtung X-Dream; EUR 44.
000,00 

für die stationäre Einrichtung Erlenhof sowie EUR 19.400,00 für das Institut für 

Suchtprävention — Suchtpräventionsstelle des Landes 00. 

§5 

Auszahlung der Förderung 

(1) Die Auszahlung der Förderung erfolgt insoweit, als es sich um förderbare Kosten handelt 

sowie nach Prüfung der Voraussetzungen und Erfüllung der mit dem Förderungsvertrag 

verbundenen Auflagen und Bedingungen. 

(2) Es ist vorgesehen, die Förderung in 4 Tranche(n), nach Erfüllung der nachstehenden 

Bedingungen auszuzahlen: 

P-2003/01, pro mente OÖ, TZ 25 166.860,00 EUR 

Nach Rückübermittlung des rechtsgültig unterfertigten Vertrages 

P-2003/01, pro mente OÖ, TZ 25 17.460,00 EUR 

Nach Rückübermittlung des rechtsgültig unterfertigten Vertrages 

P-2003/01, pro mente OÖ, RZ 26 18.540,00 EUR 

Nach Abnahme der Endabrechnung 

P-2003/01, pro mente OÖ, RZ 26 1.940,00 EUR 

Nach Abnahme der Endabrechnung 

(3) Die Förderung bzw. vereinbarte Teilzahlungen werden auf die im Antrag angeführten 

Bankkonten, CN: SS ov ic EEE und BIC: 
HE : se wiesen. 

(4) Es sind alle im Zusammenhang mit der Förderungsabwicklung verbundenen Ausgab
en 

und Einnahmen auf einer speziellen nur für das Projekt/Vorhaben eingerichteten Kostenstelle 

im Rechnungswesen der Förderungsnehmerin bzw. des Förderungsnehmers (oder in einer 

ähnlichen Form eindeutig) abzubilden. 

(5) Das Sozialministerium behält sich vor, die Auszahlung einer Förderung aufzuschiebe
n, 

wenn und solange Umstände vorliegen, welche die ordnungsgemäße Durchführung des 

Projekts/Vorhabens nicht gewährleistet erscheinen lassen oder Umstände gemäß §
 22 des 

gegenständlichen Vertrages eintreten. Den Nachweis für den Wegfall dieser Umstände hat 

der:die Förderungsnehmeriin zu erbringen. 
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schutzwürdiges Berufs-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis vorliegt oder, dass einer 

Veröffentlichung von Berufs-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen im Rahmen der 

Vollziehung des IFG zugestimmt wird. 

(3) Der:Die Förderungsgeber:in behält sich das Recht vor, Informationen, die als 

schutzwürdige Berufs-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse ausdrücklich bekanntgegeben 

wurden, dennoch zu veröffentlichen, sofern der:die Forderungsgeber:in in Vollziehung des IFG 

zu dem Ergebnis kommt, dass kein schutzwürdiges Berufs-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 

vorliegt. 

§ 29 

Verpflichtungserklärung 

Der:die Förderungsnehmer:in verpflichtet sich durch rechtsgültige Unterfertigung dieses 

Förderungsvertrages und der „Allgemeinen Vertragsbestimmungen" diese Bestimmungen 

vorbehaltlos zu erfüllen. 

Der:die Förderungsnehmer:in nimmt zur Kenntnis, dass die missbräuchliche Verwendung von 

Förderungsmitteln strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. 

Mit der Unterschrift unter diesen Förderungsvertrag bestätigt der:die Förderungsnehmeriin 

gleichzeitig, die angeführten Vertragsbestandteile übernommen und deren Inhalt 

zustimmend zur Kenntnis genommen zu haben. 

Der:die Förderungsnehmeriin: 

(Name in Blockbuchstaben) 

pre mente | 00 
j A-4020 Linz, Lonstorferplatz 1 
let: 0 722.64 86-0, Fax 0 732/69 96-84 

(Name in Blockbuchstaben) 

Rechtsgültige Unterfertigung 

(bei Vereinen: Vereinsstampiglie und Unterschrift der 

gemäß Vereinsregister zeichnungsberechtigten 

Organe; bei Unterzeichnung mittels qualifizierter 

elektronischer Signatur kann die Vereinsstampiglie 

entfallen) 
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